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TEXTE UND KONTEXTE
DER MISSBRAUCHSDEBATTE 1890/1990

FRANZISKA LAMOTT

In den neunziger Jahren unseres Jahrhunderts vervielfältigt sich in den Medien
die Berichterstattung über Inzest und sexuellen Missbrauch von Kindern. Wie
schon vor hundert Jahren kreist die erregte Diskussion um die Frage, inwieweit
diese Verbrechen der Realität entsprechen oder Phantasieprodukte sind. Die
Parallelität ist erstaunlich, ähnlich wie damals lösen sich Skandalisierung durch
Verharmlosung, Aufklärung durch Gegenaufklärung, Zynismus durch
Moralisierung ab. Was lässt sich aus der Wiederkehr der Debatte lernen?

SEXUELLER MISSBRAUCH UND WAHRHEIT

Kehren wir also zunächst zurück ins späte 19. Jahrhundert: Die französische
Öffentlichkeit wird von erschreckenden Mitteilungen massenhaften sexuellen
Missbrauchs überrascht und debattiert erregt über den Wahrheitsgehalt dieser
Ungeheuerlichkeiten. Es ist jene Zeit, in der auch Sigmund Freud in Paris weilt,
um an der Salpetriere bei Charcot seine Studien zur Hysterie zu vertiefen.
Neben den Vorlesungen des Meisters besucht Freud zwischen 1885 und 1886

regelmässig die gerichtsmedizinischen Leichensektionen Brouardels1. Wie er
1913 schreibt, haben ihn «die Demonstrationen und Reden Brouardels am
stärksten angezogen, der [...] an dem Leichenmaterial der Morgue zu zeigen
pflegte, wieviel es Wissenswertes für den Arzt gäbe, wovon doch die Wissenschaft

keine Notiz zu nehmen beliebte».2 Freud, der den Autopsien der Leichname

tödlich misshandelter und sexuell missbrauchter Kinder beiwohnt, meint
damit die Tabuisierung des inzestuösen Missbrauchs. Ihn wird die sexuelle
Traumatisierung der Kinder nachhaltig beschäftigen.
Schon vor Brouardel befassen sich dessen akademischer Lehrer Tardieu und
Paul Bernard mit den inzestuösen Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen.

Tardieu, Professor für Rechtsmedizin an der Pariser Universität, Dekan
der medizinischen Fakultät und Präsident der «Academie de Medecine», macht
sich einen Namen mit seinem 1857 erschienenen Buch «Etude medico-legale
sur les attentats aux moeurs», das bereits 1860 unter dem Titel «Die Vergehen

32 ¦ gegen die Sittlichkeit in staatsärztlicher Beziehung» der interessierten deut-
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sehen Öffentlichkeit vorgelegt wird. Das vielzitierte Werk gilt als erste Bearbeitung

dieses Themas in Europa. Tardieu macht darauf aufmerksam, wie häufig
Sexualdelikte kleine Mädchen betreffen und wie oft diese «von ihren Eltern und

Lehrern, von denjenigen Menschen also, die in mehr oder weniger direkter

Form Autorität über sie ausüben»3, begangen werden. Im Vorwort sagt er

deutlich, dass «die Blutsbande diesen schuldhaften Neigungen nicht nur keine

Schranke setzen, sondern sie nur allzu oft begünstigen. Da missbrauchen Väter
ihre Töchter und Brüder ihre Schwestern».4

In Auseinandersetzung mit Tardieus Buch etabliert sich eine interdisziplinär
ausgerichtete Diskussion. So erscheint in der ersten Nummer der von Alexandre

Lacassagne5 1886 gegründeten «Archives d'anthropologie criminelle et des

sciences penales» ein Aufsatz des Herausgebers über den sexuellen Missbrauch

kleiner Mädchen: «Attentats ä la pudeur sur les petites filles». Ebenfalls 1886

publiziert Paul Bernard ein Buch unter dem gleichen Titel, in dem man lesen

kann: «Der Einfluss der Familie wirkt sich nicht spürbar positiv aus - im

Gegenteil: es scheint sogar so zu sein, dass die Kinder, wenn sie zu Hause

wohnen, ein Anreiz zu bösen Taten sind. Bei unseren Beobachtungen stiessen

wir nämlich überraschenderweise auf eine Vielzahl von Fällen von Inzest.»6

Dieses gerichtsmedizinische Interesse richtet sich wie die heutige, meist von
Feministinnen geführte Debatte auf die Familie als Tatort und die «Väter als

Täter»7, wobei die Autorinnen und Autoren keinerlei Zweifel an den Aussagen

der Kinder hegen. So empfiehlt Bernard dem medizinisch-juristischen Experten,

dass er sich «in Fällen, in denen die Untersuchung ergebnislos verläuft [...]
nicht mit der Feststellung zufriedengeben [darf], dass er keine Anzeichen
gefunden hat, denn es ist durchaus möglich, dass die unzüchtigen Handlungen

stattgefunden haben, ohne Spuren zu hinterlassen. Um wirklich der Wahrheit zu

dienen, muss man, selbst wenn es keine positiven Anzeichen gibt, zumindest

die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Tat dennoch stattgefunden hat.»8

Das Interesse jener Autoren steht ganz im Zeichen der Aufdeckung eines

Verbrechens und der Skandalisierung inzestuöser Beziehungen.

Zeitgleich finden wir - der heutigen Debatte ähnlich9 - eine konkurrierende

Richtung der französischen Gerichtsmedizin vor, deren Anliegen ganz
entgegengesetzt auf den Nachweis der mangelnden Glaubwürdigkeit von Kindern

gerichtet ist. Sie ist daran interessiert, Berichte über sexuellen Missbrauch als

kindliche Lügengespinste, als «Pseudologia phantastica», als «Mythomanie»
oder als Simulation zu entlarven. Alfred Fournier, ein renommierter Mediziner,
erwähnt 1880 in einer Aufsehen erregenden Rede vor der «Academie de

Medecine» als Grund, warum Mädchen ihre Väter erfundener Gewalttaten

beschuldigen, den Wunsch nach der ersehnten Freiheit und, Brouardel zitierend,

nach «einem ausschweifenden Lebenswandel [...]». Brouardel selbst äussert ¦ 33



GEWALT/VIOLENCE Traverse 1995/1

sich noch deutlicher über die Mädchen und Frauen unterstellte Neigung, die
Vergewaltigung zu phantasieren, sich die Geschichten auszudenken und die
Rolle des Opfers theatralisch auszuspielen. Es überrascht kaum, dass er nun mit
entwertender Konnotation die weibliche Hysterie zitiert: «Die Hysterie spielt
eine beträchtliche Rolle bei der Entstehung falscher Anschuldigungen, sei es
auf Grund genitaler Halluzinationen, die durch die schwere Neurose (Hysterie)
entstehen, sei es, weil Hysteriker nicht zögern, Lügengeschichten zu erzählen
mit dem alleinigen Ziel, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und sich
interessant zu machen.»10

Auch Freud beschäftigt sich mit der Hysterie. Allerdings in anderer Form: Er
stellt eine kausale Verbindung zwischen sexuellem Missbrauch und später
auftretender Erkrankung her. Durch Charcot - einen überzeugten Vertreter der
Theorie traumatisch ausgelöster Hysterie - geprägt, musste Freud jenen
Gerichtsmedizinern gegenüber skeptisch sein, deren kriminalistischer Ehrgeiz
wissenschaftlich gewendet darin besteht, das Opfer als Zeugin des vermeintlichen
Verbrechens der «Mythomanie» und Lüge zu überführen.
Zehn Jahre nach seiner Rückkehr aus Paris - Freud hatte in der Zwischenzeit
Charcots und Bernheims Arbeiten11 ins Deutsche übersetzt und selbst intensiv
auf dem Gebiet der Hysterie gearbeitet12 - präsentiert er am 21. April 1896 dem
erstaunten Publikum des Wiener «Vereins für Psychiatrie und Neurologie» die
Ergebnisse seiner Forschung und Therapie hysterischer Phänomene. Sein Vortrag

«Zur Ätiologie der Hysterie» sorgt für Aufregung. Er formuliert als
wichtigstes Ergebnis den Zusammenhang zwischen einer frühen inzestuösen
Traumatisierung und der in der Pubertät auftauchenden Hysterie. Freud stellt
damit das Trauma-Modell13 in seiner pointiertesten Fassung, als sogenannte
«Verführungstheorie», vor: Während seiner klinischen Arbeit in den neunziger
Jahren, also nach seiner Rückkehr aus Paris, sei er häufig auf sexuelle
Verführungserlebnisse in der Kindheit seiner Patientinnen gestossen.
Da Freud 1896, wie die meisten, die konventionelle Auffassung vertritt, dass
das noch nicht geschlechtsreife Kind sexueller Reizungen, Empfindungen und
Vorstellungen unfähig sei, kann er es nur als gänzlich unschuldiges Opfer einer
Sexualszene sehen.14 Das kleine Kind könne das durch einen Erwachsenen
verursachte Erlebnis psychisch nicht verarbeiten. Es komme zu einer
Traumatisierung. Die Erinnerung werde verdrängt. Folge in der Pubertät ein
weiteres sexuelles Erlebnis, das geeignet sei, durch assoziative Verknüpfungen
die Erinnerung an das erste Ereignis zu wecken und diesem nun die Brisanz der
sexuellen Bedeutung zu verleihen, werde der Verdrängungsmechanismus
nachträglich in Gang gesetzt. Die nach der sexuellen Reifung ausgelöste Erinnerung
wirke «stärker erregend» und insofern traumatischer als das präpubertäre Ereig-

34 ¦ nis selbst.15
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Das frühkindliche Trauma ins Bewusstsein zu heben, ist ein Teil des Forschungsprogramms

der «Ätiologie der Hysterie», das darin besteht, den Assoziationsfaden

aufzunehmen und die Erinnerungsschleifen bis zum traumatischen Ereignis

zu verfolgen, das «unfehlbar auf das Gebiet des sexuellen Erlebens»16 in der

frühen Kindheit verweise.

MATERIELLE UND PSYCHISCHE REALITÄT

Doch die Beschäftigung mit dem Unbewussten lässt Freud zunehmend an

seiner Verführungstheorie zweifeln. Er schreibt am 21. September 1897 an
seinen engsten Vertrauten Wilhelm Fliess, ihn erschüttere die «sichere
Einsicht», «dass es im Unbewussten ein Realitätszeichen nicht gibt, so dass man
die Wahrheit und die mit Affekt besetzte Fiktion nicht unterscheiden» könne.17

Bei näherer Nachforschung habe er feststellen müssen, dass die von seinen

Patientinnen berichteten sexuellen Verführungen in der Kindheit, die allesamt
auf den Vater verwiesen, nur zum Teil der Realität entsprächen.
Dem sogenannten Widerrufsbrief an Fliess wird von den meisten Biographen,
die sich mit Freuds Theoriegeschichte auseinandersetzen, eine grosse Bedeutung

beigemessen. Dabei wird der Widerruf häufig als Versuch interpretiert,
den der Traumatheorie inhärenten Vorwurf der Verführung durch den eigenen
Vater aus Angst vor Prestigeverlust innerhalb der wissenschaftlichen Community
zurückzunehmen und stattdessen das Kind mit dem Vorwurf der Lüge zu
belasten.18

Doch nirgendwo in Freuds Werk lassen sich Hinweise auf derartige
Schuldzuweisungen finden. Die in den Analysen zur Sprache gekommene frühkindliche
Sexualität mit einem Erwachsenen, die nicht immer wirklich erfahren, sondern

manchmal nur als wirklich phantasiert wird, schiebt Freud nicht vorwurfsvoll wie

jene kriminalistisch interessierten Gerichtsmediziner als Lügen beiseite, sondern

spricht diesen als psychische Realität «die gleiche Würde wie materieller Realität»
zu.19 Damit verlagert sich in Freuds Werk der Akzent von der an der äusseren

Realität entfalteten Verführungstheorie auf die innere Realität ödipaler
Wunschphantasien.20 Der Thematisierung infantiler Sexualität steht nun nichts mehr im
Wege. Aus dem asexuellen Kind wird nun ein durch (Trieb-) Konflikte sich

konstituierendes Subjekt, womit die das Triebschicksal begleitenden Phantasien

an Bedeutung gewinnen. Denn die «infantile Sexualtheorie und Sexualforschung»,

so die Psychoanalytikerin Lilli Gast, «beruht im wesentlichen auf Phantasien

über den eigenen Körper und auf Phantasien über den Körper signifikanter
anderer, namentlich der Eltern. Dies begreift inzestuöse Bezüge, Wünsche und

Vorstellungen ebenso mit ein wie die damit verbundenen Affekte und auch die B35
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bekannten Abwehr- und Verdrängungsvorgänge. Diese Phantasien sind [...]
sowohl von der kindlichen Triebnatur überlagerte, narzisstisch eingefärbte Aspekte
der äusseren Realität als auch Ausdruck der libidinös strukturierten inneren,

psychischen Realität; sie sind die Vehikel einer triebgeleiteten Aneignung der

Realität und der Verarbeitung auch unlustvoller Realitätsanteile. In diesem Sinne

sind sie konstitutiv für die Subjektwerdung und für die Situierung des Subjekts in

der Welt der Objekte.»21 Die Bedeutung infantiler Sexualität für die

Subjektkonstitution, die in der Missbrauchsdebatte häufig unterschlagen wird, soll uns

weiter beschäftigen.

Mit der Erkenntnis, dass im Unbewussten Wirklichkeit und Fiktion zur psychischen

Realität verschmelzen, beginnt Freud nun systematisch mit der Analyse
der inneren Welt. Die libidotheoretische Perspektive bringt eine andere
erkenntnistheoretische Ebene hervor als die der ätiologischen Formel vom pathogenen
Einschluss infantiler Sexualtraumen.22 Die Ätiologie der Neurosen wird nicht
länger als Einbruch erwachsener Triebwünsche in die «unschuldige», triebfreie
Kindheit gesehen.23 Das allgemeine Schicksal der Subjektwerdung rückt nun
ins Zentrum der theoretischen Überlegungen Freuds. Im Spannungsfeld
zwischen Triebnatur und Kultur konstituiert sich das Subjekt mit all seinen
Konflikten und Beschädigungen.
Die Wende von der Diagnose der traumatisierenden Ereignisse hin zur Erkundung

der Phantasie markiert nicht nur die eigentliche Geburtsstunde der

Psychoanalyse, sondern verhilft dem Patienten zu seinem Recht auf die eigene

Selbstdarstellung. Nicht die äusseren Ereignisse sind in ihrer Einwirkung auf
die Persönlichkeit zu entziffern, sondern das Erleben durch den Erlebenden soll
zu Wort kommen. Erlebnisse und Lebensentwürfe stehen nunmehr im Zentrum
der Psychoanalyse.24

Wenn Freud seine Erkenntnis in das methodische Postulat der Gleichsetzung
von Phantasie und Wirklichkeit bindet, dann bedeutet das eben nicht, wie seine

Kritiker25 meinen, dass er damit die Wirklichkeit als unwahres Phantasieprodukt
dem Bereich der «Pseudologia phantastica» zuordnet. Vielmehr betont er damit,
dass die Phantasien Wirklichkeit schaffen, d.h. dass die unbewussten Bilder für
real und wahr gehalten werden.26 Freud zerstört damit die dem Positivismus
entlehnte Wertehierarchie zwischen einer Wirklichkeit, der die Wahrheit immanent

ist, und einer Phantasie, der der Status von Unwahrheit zugeschrieben
wird. In seinen Untersuchungen «Über den Traum» (1900) präzisiert er den für
die psychoanalytische Erkenntnistheorie so wichtigen Gedanken, dass die von
unbewussten Phantasien strukturierte «psychische Realität eine besondere

Existenzform ist, welche mit der materiellen Realität nicht verwechselt werden
sollte».27 Freuds Phantasiebegriff ist im Gegensatz zum alltagstheoretischen

36 ¦ oder juristischen, der bewusstseinsnah als Vorstufe zum Handeln interpretiert
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wird, nicht auf eine «intentionale Absicht des wünschenden Subjekts reduzierbar».28

Indem sich Freud vom Aufspüren der Intention und des bewussten

Motivs einer Handlung distanziert, vollzieht er den Schritt von der Ereignisdiagnose

zur Erlebnisanalyse29 und verzichtet damit auf die Suche nach einer

«objektiven» Wahrheit, die im Täter-Opfer-Schema aufgeht. Damit rücken

Schuldzuweisung und Bestrafung in den Hintergrund.
Die Rekonstruktion zeigt, dass sich Freud, spätestens mit dem «Widerufsbrief»
an Fliess, von der Anknüpfung an die gerichtsmedizinische, juristische Debatte
und damit von der «Tatbestandsdiagnostik»30 verabschiedet hat. Er entwickelt
einen Weg aus der polarisierenden Debatte, der es ihm ermöglicht, jenseits des

Entweder (Wirklichkeit/Wahrheit) - Oder (Phantasie/Lüge), ein Drittes zu
etablieren, das beide Möglichkeiten in sich aufnimmt. Eine solche Position sperrt
sich gegen Moralisierung.

SEXUALITÄT UND SCHULD

Betrachten wir die Missbrauchsdebatte, so zeigt sich, dass eine wesentliche,

implizite Annahme des Diskurses das Phantasma des asexuellen, unschuldigen
Kindes ist: Zur Sexualität sei, wie zur Schuld, nur der Erwachsene fähig,
folglich sei das, was an Sexuellem bei Kindern zu beobachten ist, Folge des

Eindringens der Erwachsenen in die Welt des Kindes.31 Diese höchst moralische

Konstruktion, die Sexualität mit Schuld und Schmutz assoziiert, nimmt im
Schuldvorwurf die binären Codierungen des juristischen Täter-Opfer-Schemas
auf: Asexualität/Reinheit/Unschuld versus Sexualität/Schmutz/Schuld. Dabei
schliesst die Anerkennung kindlicher Sexualität keinesfalls einen Schuldvorwurf

gegen den Erwachsenen aus. Im Gegenteil, mit der Anerkennung des

infantilen Sexuallebens und dessen Bedeutung für die Subjektwerdung zeigt
sich erst in vollem Umfang das Ausmass der psychischen Zerstörung. Diese

Sichtweise ist radikaler als jene moralisch getragene These von der die kindliche

Unschuld verunreinigenden Sexualität der Erwachsenen. Sie fokussiert die
Gewalt der psychischen Zerstörung kindlicher Sexualität, die Verletzung
körperlicher Integrität, den «Seelenmord»,32 und nimmt die tiefgreifenden Folgen
für die psychosexuelle Entwicklung und die Identitätsbildung des Subjekts in
den Blick.
Doch bis heute wird die triebtheoretisch formulierte Entdeckung infantiler
Sexualität als Sakrileg, als Freuds «Verrat» am Kind und als implizite
Schuldzuweisung angesehen. Dies obwohl Freud keinen Zweifel daran gelassen hat,

dass das Sexualleben des Kindes und des Erwachsenen prinzipiell unvereinbar

sind. Die kindliche Sexualität ist eben nicht wie die des Erwachsenen genital ¦ 37
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ausgerichtet, sondern polymorph-pervers und vor allem autoerotisch; denn das

Kind «kennt noch kein Sexualobjekt».33
Im juristischen Kontext ist die Annahme kindlicher Asexualität eine notwendige

Voraussetzung für die Konstruktion eines unschuldigen Opfers und damit

gleichzeitig wichtigster Bestandteil für die strafrechtliche Verurteilung eines

Täters. Vor Gericht korrespondiert also die Unschuld des Opfers mit der Schuld
des Täters.

Diese binäre Logik kann zur Falle werden, wie die Erfahrungen aus

Vergewaltigungsprozessen bestätigen, in denen die sexuelle Reinheit des Opfers

zu einem Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens wird. Mit Recht wurde von
feministischer Seite die Strafprozessordnung bei Vergewaltigung kritisiert und
die Ausleuchtung des sexuellen Vorlebens des Opfers als unzulässiger Versuch
der Konstitution einer Mitschuld bekämpft. Denn die juristische Strategie
benutzt die zu beweisende Unschuld als Medium der Schuldzuschreibung und

Verurteilung des Täters. Lässt sich nämlich in dieser Konstruktion die sexuelle
Unbescholtenheit des Opfers in Frage stellen, so wird im Zuge dieser Beweisführung

die Sexualität des Opfers - gleichgültig, ob es sich um eine Frau oder

um ein Kind handelt - zum Verführungspotential, dem der Mann hilflos ausgeliefert

zu sein scheint. Der Täter wird somit zum Opfer weiblicher oder kindlicher

Verführung, damals wie heute.

Dazu ein Beispiel aus dem Jahre 1914. Im Gross'sehen «Archiv für
Kriminalanthropologie und Kriminalistik» berichtet Max Marcuse34 unter dem Titel «Männer

als Opfer von Kindern» über die männliche «Schwäche» der Verführbarkeit.
Er bezieht sich auf die Berichterstattung in der Breslauer Presse: «Zwei kleine
Mädchen, von denen das eine noch nicht 14 Jahre alt ist, das andere im September
15 Jahre alt geworden ist, haben sich seit ungefähr 2 1/2 Jahren regelrecht und

offenkundig der Prostitution hingegeben [...]. Weder die Sittenpolizei noch die
Schule [hat] von dem jahrelangen, ganz öffentlichen Herumtreiben dieser beiden
Mädchen etwas gemerkt, bis schliesslich ein Kriminalbeamter auf ihre Spur kam.
Die Untersuchung fördert die überaus beschämende Tatsache zutage, dass diesen

zwei früh verderbten Kindern eine Klientel von 36 Männern gegenübersteht, die
ihnen ein Absteigequartier eingerichtet hatten, wo viele von ihnen dauernd bei
ihnen verkehrten. Da es sich bei den zwei Mädchen um Verbrechen gegen den

Paragraphen 176,3 des StGB [Strafgesetzbuch] handelt, wurden die Angeklagten
in Untersuchungshaft genommen [...]. Es wurden mildernde Umstände zugesprochen

und den meisten die geringste zulässige Strafe von 6 Monaten Gefängnis
erteilt. Der Vorsitzende sagte in der Begründung: nicht die Mädchen seien die
Opfer, sondern die Männer, die nicht die nötige sittliche Kraft hatten, den
Versuchungen zu widerstehen. [...] Man wunderte sich, dass um solcher verkommener

38 ¦ Geschöpfe willen unbescholtene Männer ins Gefängnis wandern mussten, und
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forderte eine Änderung des Schutzalterparagraphen 176,3 des StGB in dem Sinne,

dass der Schutz nur reinen, unverdorbenen Kindern zugute kommen dürfe. [...]
Viele von ihnen [von den angeklagten Männern, F.L.] waren verheiratet, lebten in

angesehenen bürgerlichen Stellungen, und ihre bürgerliche Existenz ist nun mit
einem Schlage vernichtet.»35

Dieses Dokument veranschaulicht die dem Prozess der Schuldumkehr
zugrundeliegende binäre Struktur von Täter und Opfer, deren Positionen unter spezifischen

Umständen austauschbar werden: Die Konstruktion der Opfer (nicht rein

und schwach, sondern raffiniert und stark) gerät zur Beschreibung von Tätern,
während die Täter (schwach und verführbar) die Position der Opfer einnehmen.

KONTEXTE

Die Thematisierung des sexuellen Missbrauchs im späten 19. Jahrhundert
geschieht nicht nur aus wissenschaftlichem Interesse, sondern verdankt sich auch

der Skandalisierung durch eine zunehmend stärker werdende Frauenbewegung.
Die Missbrauchsdebatte befindet sich im Fadenkreuz des Geschlechterverhältnisses,

das sich zur Jahrhundertwende in Prozessen krisenhaft verlaufender

Neu-Differenzierung befindet: Herrschende Geschlechterpolaritäten geraten

ins Wanken, «Mannweiber»36 betreten die Bühnen öffentlicher Debatten

und werden zeitgleich zum Gegenstand sexualwissenschaftlicher, medizinischer

und kriminologischer Erörterungen37 - allesamt Versuche die tradierten

Grenzen der Geschlechter zu sichern. Die Verschränkung von Frauenemanzipation

und öffentlicher Skandalisierung sexuellen Missbrauchs zeigt sich auch in
dem oben erwähnten Breslauer Prozess. Dort sind es die Feministinnen der

abolitionistischen Bewegung, die gegen das Urteil lautstark und öffentlich

protestieren. Der Gynäkologe und Herausgeber der «Sexual=Probleme», Max

Marcuse, kommentiert den Protest der Frauen als «unsagbar töricht», während

Katharina Scheven, die Repräsentantin der abolitionistischen Bewegung, dagegen

empört schreibt, dass ausgerechnet die wohlsituierten Männer, die jahrelang

die Notlage schutzloser Mädchen ausgebeutet und ihre Frauen mit Kindern

betrogen haben, bedauert und als Opfer weiblicher Verführung hingestellt werden:

«Wir müssen dagegen ankämpfen, dass man in dem Weib immer die

Verführerin erblickt, selbst wenn es in der Gestalt eines unreifen perversen
Kindes auftritt.»38 Ihre zentrale Kritik richtet sich gegen die Theorie der Verführung

durch das kindliche Opfer und klagt eine Beteiligung der Frauen an der

Rechtspflege ein.
Es gibt neben diesem Fall viele Hinweise, dass die Männer der Jahrhundertwende

die Mädchen wie kleine Frauen39 und die Frauen wie kleine Mädchen B39
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behandelten. Dem entsprechen die Konstruktionen psychiatrischer Theorien, in
denen die Frau von Natur aus dem Status eines Kindes näher sei als jenem des

erwachsenen Mannes. Daher verwundert es nicht, dass sich zum Beispiel in den

Debatten um eine Strafrechtsreform der Jahrhundertwende die Überlegung
ausbreitet, ein eigenes Strafrecht für Frauen und Kinder zu entwerfen. Es scheint,
als spiegle sich in der psychiatrischen Infantilisierung und dem Versuch, diese

rechtlich zu kodifizieren, das Bemühen, allen Bestrebungen nach Gleichberechtigung

der Frau zum Trotz die tradierte Geschlechterdifferenz festzuschreiben.

Im Gegenteil, die Männer fühlten sich offenbar in ihrer Identität von der Potenz
der mutiger und mächtiger werdenden Frauen bedroht.
Lassen sich die wissenschaftlichen Diskussionen in Medizin, Recht und

Psychoanalyse auch als Reaktionsbildungen auf die zunehmende Frauenemanzipation

verstehen, so gestaltet sich die kulturelle Angstabwehr40 der Männer - nicht
nur in der Literatur - im Begehren nach der unerfahrenen, unschuldigen «Kindfrau».

Ob «Lolita» oder «Lulu», der Mann scheint sich in der um sich greifenden

«Deflorationsmanie» nach dem «unbeschriebenen Blatt» zu sehnen, das

den narzisstischen Projektionen keinen eigenen Willen entgegensetzt.41 In
diesem geistigen und kulturellen Klima von Angstabwehr und Lust auf die «kleine
Frau» entfaltet sich der Diskurs über sexuellen und inzestuösen Missbrauch.
Die Skandalisierung von Einzelfällen und die Virulenz des Missbrauchs-The-

mas ist im ausgehenden 19. Jahrhundert auf dieser, wenn auch meist unbewussten,
Folie kollektiver Kompromissbildung zu sehen.

Fassen wir zusammen: Auch hundert Jahre später gilt, dass der Frauenbewegung

das Verdienst zukommt, die sexuellen Übergriffe auf Kinder zum öffentlichen

Thema gemacht zu haben. Dabei zeigt die heutige Debatte ähnliche
Polarisierungen wie im 19. Jahrhundert: Während die einen das Problem als Artefakt
einer Skandalisierung, eben als Fiktion oder öffentliche Hysterie, definieren,
betonen die anderen die auf dem Hintergrund kindlicher Asexualität hervortretenden

Symptome und Indizien des Missbrauchs als Beweis für die Realität des

Traumas. Beide Seiten sind in Gefahr, sich dem Diktat des jeweils entgegengesetzten

Arguments zu beugen, sich also in der Dichotomie des Entweder-
Oder festzufahren. Nicht selten mündet die Debatte in den fatalen Sog einer

juristischen Logik, die die sexuelle Unschuld des Kindes zur Voraussetzung
macht. Sich im Sprechen über den sexuellen Missbrauch dieser Logik zu entziehen,

könnte bedeuten, sich jener Prämissen zu entledigen, die das juristische
Konzept der Phantasie mit Unwahrheit und Lüge auflädt, und stattdessen der

Phantasie, wie Freud anregte, zu einer eigenen Existenzform als subjektiver
Realität zu verhelfen. Damit wäre schon viel gewonnen, weil dieses Konstrukt
weder Moralisierung noch Schuldvorwürfe transportiert. Das allerdings hätte

40 ¦ die gedankliche Möglichkeit des Phantasierens zur Voraussetzung, das eben










